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Qualifikation Nicht-ärztliche Praxisassistentin 

 

Praktische Fortbildung 

 

Die praktische Fortbildung soll den nicht-ärztlichen Praxisassistenten zur Anwendung des in der theoretischen 
Fortbildung erlernten befähigen. Dazu begleitet der nicht-ärztliche Praxisassistent Hausbesuche des Arztes in der 
Häuslichkeit der Patienten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschützenden Einrichtungen und 
übernimmt unter Aufsicht des Arztes Hausbesuche in der Häuslichkeit, in Alten- und Pflegeheimen oder in 
anderen beschützenden Einrichtungen bei Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen. 
Sind in den letzten 24 Monaten vor Antragstellung  bereits selbständige Hausbesuche in der Häuslichkeit der 
Patienten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschützenden Einrichtungen durchgeführt worden,  
werden diese mit jeweils 30 Minuten auf die Pflicht zur praktischen Fortbildung angerechnet. 

 
  

Nachweis der Praktischen Fortbildung 

 (einzureichen erst mit Antrag auf Prüfungszulassung) 

 

Hiermit wird bestätigt, dass  Frau /Herr ………………………………………………………………………….  

die praktische Fortbildung in dem geforderten Umfang von  ….. Unterrichtseinheiten  absolviert hat. 

 

Einrichtung Anzahl / Umfang der Hausbesuche 

 

in der Häuslichkeit der Patienten 

 

 

 

 

 in Alten- oder Pflegeheimen 

 

 

 

 

in anderen beschützenden Einrichtungen 

 

 

 

 

 

            Ort/ Datum 

 

  

 

 

Unterschrift  Teilnehmer      Unterschrift Arbeitgeber 

 

 

 

          

Praxisstempel 


